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• (2) Der Nachweis des Aufenthalts wird durch folgende Dok~umente erbracht: 

a) auf deutschem Hoheitsgebiet: 

... gültiger Aufenthaltstitel, 

- Reiseausweis fur Flü.chtlinge gemäß dem Abk:ommen vom 28~ Ju.li 1951 ü.ber die 

Rechtsstellung d.er Flüchtlinge, 

- Reiseausweis für Ausländer, 

- Reiseausweis für Staatenlose gemäß ·Übereinkam.rn.en vom 28. Septern.ber 1954 über 

die Rechtsstellung der Staatenlosen, 

- Visum mit Einreisestempel, 

- .Fingerabdrücke. 

b) auf syrischem IIoheitsgebiet: 

• 
- I~eisedokumel1t für palästinensische Flüchtlinge, 

... I<-egistrierungskarte der UNWRA-Behärde in Syrien, 

- gültiger Aufenthaltstitel, 

- Visu.:rn mit Einreisestempel, 

.... Aufenthaltstitel fur staatenlose Persanc'n, 

- Aufent11altstitel für Drittstaatsangehärige, 

- :FingerabdrUc](c, 

... ein beglaubigtes, vom Mukthar ausgestelltes Doku:mcnt, wonach die genannte Person 

in Syrien wohnhaft ist. 

(3) Der Aufenthalt kann anhand einer Kopie eines der oben genannten I)okuill.cnte glaubh.aft 

gemacht werden. 

(4) l::{ür die Durchführung des Abkommens bezeichn.et der Ausdruck "Flüchtling" alle Perso­

nen, denen nach dem Ablcommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

•
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•	 geändert durch das Protok:oll von New York vom. 31. Janu.ar 1967 'über die l{echtsstellung d.er 

Flüchtlinge, die F"'lü.chtlillgseigensch.aft zuerkannt w·urde. 

(5) I)ie Einreise gemä.ß Artikel 2 Absatz 2 des Abkommens kann belegt werden durch: 

Ausreisestempel der Behörden der ersuchten Vertragspartei in Reisedokumerltcn, 

Vermerlce von Behörden der ersuchtell Vertragspartei in Reisedok:umenten, 

FahIkarten, Flug- oder Schiffstick:cts, die den. Reiseweg aus dem 110heitsgelJiet d.er er­

suchten Vertragspartei belegen. 

Artikel 6 

Durchbeförderun.gsers·uchen 

• 
(1) Alle Durchbeforderungsersu.chen w·erd.en entsprechend Artik.cl 5 schriftlich vorgelegt und 

enthalten folgende A:ngaben, soweit die zuständige .Behörde der Vertragspartei über sie ver­

a) Vor- und Zunamen, gegebene:nfalls Geburtsname,
 

b) Geburtsdatum und Geburtsort,
 

c) Staatsal1gehörigkeit (mit Ausnahme staatenloser Personen),
 

d) letzte bek:annte Anschrift im Hoheitsgebiet des Zielstaats,
 

e) Art, Seriennummer, Gültigkeitszeitraumdes Passes oder eines sonstigen l{eisedoku­


ments, .Angaben zur ausstellenden Behörcle des Passes oder eines .Aufenthaltstitels so­

wie ein Foto der betreffenden I)erson, Kopie des Dokuments oder des l\ufenthaltstitels, 

f) Infoffi1ationen über eine etwa notwendige spezielle m.edizinische Behandlung der be­

troffenen Person mit deren Einverständnis, 

g) Informationen. über sonstige irn Einzelfall bei der Übergabe erforderliche Schutz- und. 

Sicherheitsmaßnahmen. 

•
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•	 (2) Die zuständige Behörd.e der ersuchten Vertragspartei ist zu einer schriftlichen Antwort 

inner11alb von dreißig Tagen nach Eingang des Ersuchens verpflichtet 

(3) Stimmt die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei dem Ersuche11 zu, muss die 

I)urcl1bcförderung innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Atltwort erfolgen. 

(4) Der genaue Zeitpunkt sowie die Modalitäten der Rückftihrung u.nd Durchbeförderung 

(Flugnummer, Abflug- und Anl(lLnftszeiten, Angaben zu möglichen Beglcitpersonc11) werd.en 

unmittelbar zwischen der zuständigen Behörde der ersucherlden Vertragspartei und der z'u­

ständigen Behörde der ersuchten. Vertragspartei vereinbart. 

Artike17 

Kosten 

.Falls eine Vertragspartei I(osten verauslagt, die die an.dere Vertragspartei gemäß Artikel 6 des 

•	 Abkommens zu tragen hat, sind diese Kosten innerhalb von sechzig Tagen nach Vorlage der 

Rechnu:ng auf das Konto der anderen V'ertragspartei z'u ü.berweisell« 

Artikel 8 

Schlussbestimmu,ngen 

(1) Dieses Durchfuhrungsprotokoll tritt z'um selben Zeitpunkt wie das A'bkommen in I<raft. 

(2) Änd,erungen dieses Protokolls k~önnen durch das Bundesministerium des Innem der Bun­

desrepublik Deutschlan.d und das Innen.ministerium der Arabischen Republilc Syrien gemein­

sam. 'beschlossen werden. 

•
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Geschehen zu Berlin am 14~ Juli 2008 in zwei Urschriften, jede in deutscher und arabischer 

Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichennaßen verbindlich ist« 

Für die Regierung der Für die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland Arabischen Republik Syrien 


